
 

 

 

E r g e b n i s s e  

 

Beschlüsse und wesentliche Ergebnisse des Umlaufverfahrens der 

Versammlung im November/Dezember 2021 

 
 
TOP 1            Genehmigung des Protokolls der Sitzung am 29.09.2021 
Das Protokoll der vorherigen Sitzung am 29. September 2021 wird genehmigt. 
 
TOP 2   Haushalt 2022 
Die Versammlung beschließt den Haushalt 2022. 
 
TOP 3    Radio Tonkuhle: Verlängerung der Zulassung und Zuweisung 
Die Versammlung beschließt die Verlängerung der Zulassung und Zuweisung des Vereins 
Radio Tonkuhle e. V. zur Veranstaltung von Bürgerrundfunk (Hörfunk) in der Region 
Hildesheim auf Antrag vom 10.09.2021 um zehn Jahre bis zum 30.11.2032. 
 

TOP 4   Projektantrag von h1: „Filmfest Spezial – Starts 2022“ 
Die Versammlung beschließt dem Antrag des Landesverbandes Bürgermedien, unter 
Federführung von h1 auf Förderung des Projektes „Filmfest Spezial – Starts 2022“, 
stattzugeben.  
 

TOP 5   Beteiligungsveränderung bei Radio 90vier – Ausscheiden eines  
                     Gesellschafters 
Die Versammlung bestätigt die angezeigte Beteiligungsveränderung bei der Radio 90vier 
UG als rundfunkrechtlich unbedenklich. 
 
 
TOP 6   Mittelbare Beteiligungsveränderung bei Antenne Niedersachsen und 

Radio 21 
Die Versammlung bestätigt die angezeigte beabsichtigte mittelbare 
Beteiligungsveränderung bei der Antenne Niedersachsen GmbH & Co. KG sowie der 
NiedersachsenRock 21 GmbH & Co. KG als rundfunkrechtlich unbedenklich. 
 
 
TOP 7   Verlängerung der Zuweisung für die teutoRadio Osnabrück GmbH 
Die Versammlung beschließt die Verlängerung der Zuweisung für die teutoRADIO 
Osnabrück GmbH erstmalig um zehn Jahre ab dem 16.11.2023 bis zum 15.11.2033. 
 
 
TOP 8  Verlängerung der Zuweisung für die Radio Nienburg Mittelweser GmbH 
Die Versammlung beschließt die Verlängerung der Zuweisung für Radio Nienburg 
Mittelweser GmbH um zehn Jahre ab dem 01.10.2023 bis zum 30.09.2033. 
 
 
TOP 9  Satzung zur Regulierung von Medienintermediären gem. § 96   
                      Medienstaatsvertrag (MI-Satzung) 
Die Versammlung beschließt die Satzung zur Regulierung von Medienintermediären 
gemäß § 96 Medienstaatsvertrag (MI-Satzung). 


